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Das Bahrrecht,
insbesondere in der Schweiz

i.

 ^ Missetat stört das friedliche Leben in der Gemeinschaft, in der Gruppe, im
d e amrn&gt; Staate. Die natürliche Reaktion ist die Bestrafung des Täters. Es besteht

^ Unsc h aller, die Meintat (wie das nordische Recht so treffend sagt) zu sühnen,
v ^ ter Zu entdecken und die durch Recht und Brauchtum verlangte Strafe zu

^ angen. Das sind ganz natürliche Gefühlsregungen, die mit Götterglauben nichts
 st ^ a ben. „Mit einer unverbrüchlichen Ordnung, die im Schutz der Götter
p &gt; haben diese Vorstellungen nichts zu schaffen (irrtümlich Wilhelm Wundt:

Übe er ? s y c h°l° 8 ‘' e Bd. 9, Das Recht). Die Gottesurteile sind magischen Ursprungs,
 / Cr § anze Welt verbreitet, was schon A. H. Post in seinem Grundriß der ethno-

B^chen Jurisprudenz (Bd. 2, 1895) und neuestens wiederum H. Nottarp in seinen

^rteil-Studien (1956) gezeigt haben. Es liegen Archetypen vor, Beweismittel,
^A* denen wir mit Karl Marbe ( Die Gleichförmigkeit in der Welt, 1919) sagen

en: «Die Kulturen der verschiedensten Völker zeigen alle ähnliche Erschei-
£^n, ohne daß Abhängigkeitsverhältnisse zu bestehen brauchen.“ Gewiß, es

nn en Rezeptionen stattgefunden haben; aber ebenso sind ganz autochthone Rechts-
c ntungen anzutreffen. Häufig ist es unmöglich, Übernahmen festzustellen.
e nn der Mensch außerstande ist, einen Verbrecher ausfindig zu machen, wenn

üia . * cklei: Spürsinn versagt, greift man gerne zu einem Zwingzauber, d. h. zu
^ buchen Mitteln, welche die Täterschaft erweisen sollen. Man muß dabei immer
ba Cr k etonen &gt; daß religiöse Gedanken, der Glaube an einen die Wahrheit offen-

daf- Cn ^ ott &gt; erst einer späteren Entwicklungsstufe angehören. Ein Beweisstück
Ur * st die Bahrprobe. Nottarp behauptet daher mit Fug und Recht, sie sei kein
Hiebes Gottesurteil (S. 37); aber unrichtig ist es, wenn er erklärt „gegen die

Vr 1!^ Verst °ßt auch die Bahrprobe“ (S. 36). Es entspricht durchaus dem natürlichen
glauben, der Tote sei nicht völlig tot. Es lebe in ihm eine lebendige Kraft

(g ü Cr ’ Un d diese Kraft sei das Blut. Das Blut verkörpert das Lebensprinzip
U a ^e Beweisstellen im HdA I, Sp. i434ff.). Solange Blut fließt, lebt der Körper fort.
S ageCr ka nn sogar ein Teil des Körpers den Täter verraten. Man denke an die vielen

Nib e j V ° m blutenden Knochen. Es liegt im Auge des Volkes kein Wunder vor. Der
n gen-Dichter verstößt gegen die allgemeine Meinung, wenn er singt:

Daz ist ein michel wunder: vil dicke es noch geschiht
swä man den mortmeilen bi dem töten siht,

so bluotent im die wunden: als ouch da geschach.


